
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1965/11/25 2Ob320/65,
8Ob41/78, 2Ob236/78

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1965

Norm

ABGB §1489 ff IIB

ASVG §223 Abs1 Z2 lita

Rechtssatz

Hat der Sozialversicherungsträger zunächst Leistungen aus einem Versicherungsfall wegen vorübergehender

Invalidität geleistet, in der Folge aber wegen (später festgestellter) dauernder Invalidität, so beginnt die dreijährige

Verjährungsfrist erst mit dem Erkennbarwerden der dauernden Invalidität.
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